
 

Beitragstragung bei Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit einer 
geringfügig entlohnten Beschäftigung 
 
  

Beschäftigung im gewerblichen Bereich 
 
Gesamtbeitrag: 
 19,9 Prozent des Arbeitsentgelts 

     ( = aktueller Beitragssatz) 
Arbeitgeberanteil:  
 15,0 Prozent des Arbeitsentgelts 

Arbeitnehmeranteil:  
 4,9 Prozent des Arbeitsentgelts 

     ( = Differenz zum aktuellen Beitragssatz) 

Beschäftigung im Privathaushalt 
 
Gesamtbeitrag: 
 19,9 Prozent des Arbeitsentgelts 

    ( = aktueller Beitragssatz) 
Arbeitgeberanteil:  
 5,0 Prozent des Arbeitsentgelts 

Arbeitnehmeranteil:  
 14,9 Prozent des Arbeitsentgelts 

    ( = Differenz zum aktuellen Beitragssatz) 

Beschäftigung im Privathaushalt 
 
Gesamtbeitrag (Mindestbeitrag): 
 19,9 Prozent von 155 Euro = 30,85 Euro 

 
Arbeitgeberanteil:  
  5,0 Prozent vom Arbeitsentgelt 

 
Arbeitnehmeranteil:  

 30,85 Euro minus Arbeitgeberanteil 
 

Beschäftigung im gewerblichen Bereich 
 
Gesamtbeitrag (Mindestbeitrag): 
 19,9 Prozent von 155 Euro = 30,85 Euro 

 
Arbeitgeberanteil:  
 15,0 Prozent des Arbeitsentgelts 

 
Arbeitnehmeranteil:  

 30,85 Euro minus Arbeitgeberanteil 

155,00 Euro bis 400,00 Euro 

Beispiel: 
 
Bei einem Arbeitnehmer, der in einem Minijob im gewerblichen Bereich ein monatliches Arbeitsentgelt 
von 100,00 Euro verdient, ergibt sich die Beitragsberechnung wie folgt: 
 
 Gesamtbeitrag      (19,9 Prozent von 155,00 Euro)   30,85 Euro  
  - Arbeitgeberanteil   (15,0 Prozent von 100,00 Euro)   15,00 Euro  
  = Arbeitnehmeranteil                 15,85 Euro  
 

Weniger als 155,00 Euro 

Das der Beschäftigung zugrunde liegende Arbeitsentgelt beträgt: 

   


